


FAHRTENBEDINGUNGEN











Leihmaterial: Fahrtenteilnehmer und alle anderen Vereinsmitglieder können Vereinsskier, Stöcke und ev. auch Skischuhe, Snowboards und Softboots bei uns ausleihen ( Info: Bernd 04107  9726 18-19 Uhr ). Das Material kann von SuS-Mitgliedern auch für private Fahrten ausgeliehen  werden. 





Ski- und Surfbetreuung : Für Fortgeschrittene ab ca. 3 Wochen Fahrpraxis bieten wir meistens eine Betreuung an. Art und Umfang der Betreuung wird in den Vortreffen besprochen und ist abhängig von Teilnehmer- und Betreuerstärke sowie den Könner�stufen der Teilnehmer. Eine Pflicht zur Teilnahme an der Betreuung besteht nur für alleinreisende Jugendliche. Anfänger belegen in der örtlichen Skischule auf eigene Kosten einen Kurs. Sie erhalten das Vereinsmaterial dazu kostenlos (Kinder und Jugendliche) bzw. zum halben Preis (bei Erwachsenen). Bei einigen Skifahrten bieten wir selbst Anfängerkurse für Snowboarder oder (selten) für Skifahrer an. 





Fun-Skipool : Die Geräte des Fun-Skipool (u.a. : Big Foots, Kurzskier, Trickski ) stehen allen Fahrtenteilnehmern kostenlos zur Verfügung soweit entsprechende Transportkapazitäten vorhanden sind.





Familypool: Je voll zahlendem Elternteil ist bei den Vereinsfahrten für jeweils ein Kind das SuS-Leihmaterial kostenlos.





Versicherung : Wir empfehlen den Fahrzeugstellern den Abschluss von Zusatzver�sicherungen (Auslandsschutzbrief, Vollkasko ). Wir haben beim LSB eine Sonder�Kfz-Versicherung abgeschlossen, die für alle Vereinsfahrten gilt.


Weiterhin haben wir für alle eine Teilnehmerversicherung ( Haftpflicht ) abgeschlossen. Details werden beim Vortreffen besprochen.





Krankenschutz/-versicherung : Denkt bitte an den Auslandskrankenschein. Wir empfehlen allen Teilnehmern zusätzlich eine Auslandskrankenschutz�versicherung abzuschließen.





An- und Abreise : Fast alle SuS-Fahrten erfolgen alternativ mit Privat-PKW oder Bus bzw. Bahn, wobei wir auf dem Vortreffen Fahrgemeinschaften und die Gruppenfahrt (Bus oder Bahn) organisieren.


Fahrzeugsteller erhalten folgende Erstattungen bei Skifahrten : 





Wer kann mitfahren ? Teilnehmen können alle Interessierten ab 14 Jahren. Jüngere Kinder können nur in Begleitung ihrer Eltern mitkommen. 











Reisebedingungen:





- Mit der Meldung und der Teilnahmebestätigung wird eine Anzahlung von € 100,-/Person fällig.


- Restzahlungen müssen spätestens 4 Wochen vor Fahrtantritt eingezahlt sein. Bei später eingehenden Zahlungen wird eine Versäumnisgebühr von zusätzlich  20,- € /Person fällig. Wir gehen nach Reihenfolge der korrekten Anmeldungen vor. 














 etc. vor.





- Rücktritte verursachen eine Gebühr von mindestens € 50,-. Soweit der Teilneh�mer oder wir keinen Ersatzmann finden, werden alle tatsächlich entstandenen Kos�ten aus Ansprüchen Dritter (z.B.: Busunternehmer, DB, Vermieter, Betreuerkosten, Liftpässe, Fahrzeugsteller etc.) fällig.





- Der Veranstalter kann ohne Einhaltung einer Frist vom Reisevertrag zurücktreten, wenn:


der Teilnehmer den vereinbarten Reisepreis nicht ordnungsgemäß bezahlt,


der Teilnehmer die Durchführung der Reise nachhaltig stört oder sich vertrags�widrig verhält (Hier ist auch eine Rücksendung des Teilnehmers auf eigene Kosten möglich, was auch für Kinder und Jugendliche gilt !),


die Mindestteilnehmerzahl einer Reise nicht erreicht wird,


ohne sein Verschulden die Durchführung der Reise nicht möglich ist.





- Die Haftung des Veranstalters ist auf maximal den Reisepreis für eine Person beschränkt. Die Teilnahme an den Kursen/der Skibetreuung sowie an weiteren Gruppenveranstaltungen ist von der Haftung ausgeschlossen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.


Der Veranstalter haftet nicht für ev. Schäden, Unglücksfälle, Verluste und sonstige Unregelmäßigkeiten während der Hin- und Rückfahrt sowie während des Aufenthal�tes. Das Beförderungsrisiko trägt also der Teilnehmer, auch bei der Anreise mit Privat-PKW. Wir empfehlen daher den Abschluss von entsprechenden Ver�sicherungen (KFZ-Schutzbrief, Vollkasko, Insassen-Unfallvers.,...).





- Für die Einhaltung der Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Impf-Bestimmungen ist der Reisende verantwortlich.





- Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist Ahrensburg.





Abwicklungsverfahren der Reisekostenzahlungen:





- Meldungen werden nur mit einer Anzahlung von € 100,-/Person (Bitte Beleg der Anmeldung beilegen !) berücksichtigt.


Bei Neumitgliedern ist zusätzlich der Vereinsaufnahmeantrag und die ausgefüllte Einzugsermächtigung (Beitrag incl. Aufnahmegebühr € 20,- /Person bzw. € 40,- für Familien) erforderlich. - Die Restzahlung muss spätestens 4 Wochen vor Fahrtantritt eingezahlt werden. - Nachmeldungen kosten zusätzlich € 20,-, dies gilt auch bei verspäteten Zah�lungen.





- Bankverbindung: Sparkasse Holstein, BLZ: 21352240, Nr. 90019657, Stichwort: Zielort und Datum der jeweiligen Fahrt








